
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT Ic-—'L"y —--Ju BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

und

der Wichernstift Jugendhilfe gGmbH,

Oidenburger Str. 333,

27777 Ganderkesee

wird folgende

Vereinbarung nach 78b SGB Vill

geschlossen:

1. Gegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen, die die Wichernstift Jugendhilfe gGmbH - im
folgenden Einrichtungsträger genannt - in der heilpädagogischen Tagesgruppe Robert-Koch-
Straße 12, 28277 Bremen für Kinder und Jugendliche erbringt, die einen Anspruch haben aufLeis"
tungen nach §§ 32 Vl!l ( Erziehung in einer Tagesgruppe).

Es gilt der Landesrahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII.

2. Leistung

Die Leistungen werden auf der Grundlage der derzeitigen fachlichen Standards und der vereinbar-
ten personellen Ausstattung unter Beachtung der im Betriebseriaubnisverfahren genannten Ne-
benbedingungen erbracht. Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass
eine bed a rfsge rechte Hilfe im Einzelfaii gewährleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und
zweckmäßig sein und dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten.

Das Angebot entspricht dem Leistungsangebotstyp 10 heiipädagogische Tagesgruppe (siehe An-
läge 1), die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Vereinbarung.

2.1 Plätze
Der Vereinbarung liegt eine Kapazität von insgesamt 8 Plätzen zugrunde.

2.2 Zu betreuender Personenkreis
Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche. Das Aufnahmealter liegt zwischen 8 und 13
Jahren.Die Aufnahmen erfolgen nach § 32 SGB VIII.
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in die Tagesgruppe aufgenommen werden schulpflichtige Kinder und Jugendliche, deren Erzie-
hung in der Famiiie nicht mehr bewältigt werden kann und eine ambulante Hilfe allein keine Hilfe
ermöglicht. Die Familien müssen über genügend Ressourcen verfügen, dass es möglich erscheint,
im Rahmen der Zusammenarbeit eine Veränderung des Familiensysfems zu erreichen.
Durch die intensive pädagogische Betreuung des Kindes soll das Spannungsfeid in der Familie
entlastet und die Stabilität der Famiiie (wiederhergestellt werden.
Bei der Herkunftsfamilie muss eine grundsätzliche Bereitschaft zur Zusammenarbeit vorhanden
sein. Die Betreuung in der Tagesgruppe ist nicht angezeigt, wenn innerfamiiiäre Beziehungen so
belastet sind, dass die über Tag geleistete Arbeit am Abend und am Wochenende aufgehoben
wird.

2.3 Ziel, Art und Qualität der Leistung
Die Tagesgruppe ist eine auf die Familie bezogene Hilfe, die am Einzelfall orientiert und individuell
ausgerichtet ist Sie hat ihren Standort zwischen ambulanten/beratenden Hilfen und der stationä-
ren Unterbringung.
Ziel ist es, die grundsätzlich tragfähigen Beziehungen eines Familiensystems aufrechtzuerhalten
und auszubauen und gleichzeitig dem Kihd/Jugendlichen in einem anderen Kontext die Möglichkeit
zu geben, verfestigte und entwicklungshemmende Verhaltensweisen abzuiegen und neue Verhal-
tensmuster aufzubauen. Die Entwicklungsbedingungen des Problems im näheren (Familie) oder
weiteren Umfeid des Kindes werden diagnostiziert und bearbeitet. Kinder und Jugendliche werden
als Teil des gesamten Familiensystems gesehen, d.h. die Familie mit ihrem Kind und weiteren am
Erziehungsprozess beteiligten Personen werden in die Beratung, Betreuung und Behandlung mit
einbezogen.

Ausgehend von dem vorliegenden Hilfeplan und dem internen Aufnahmeverfahren wird ein Erzie-
hungsplan erstellt, der die Ziele und Methoden beschreibt und regelmäßig fortgeschrieben wird.
Einzelfallbezogene Vorgehensweisen und Gruppenpädagogik werden aufeinander abgestimmt,
damit eine angemessene Balance zwischen Angeboten, therapeutischen Maßnahmen sowie
SpontaneEtät und Eigengestaltung gefunden werden kann.

• Vermeidung außerfamiliärer Unterbringung
• Aufbau und Sicherung des familiären Bezugssystems
• Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie durch Stärkung des Selbsthilfe-

potenzials des Kindes / Jugendlichen und seiner Familie
• Verbesserung der psychosozialen Kompetenz des Kindes / Jugendlichen
• Aufarbeitung von Entwicklungsrückständen des Kindes / Jugendlichen,
• Unterstützung bei der schulischen Entwicklung des Kindes / Jugendlichen,
• Förderung der Reintegration des Kindes / Jugendiichen in die Familie.

Inhalte der Leistung
Die sozial- und heiipädagogischen Angebote sind ganzheitlich orientiert und sind auf die gesamte
Persönlichkeit des Kindes gerichtet !m Wesentlichen ist die Arbeit in der Tagesgruppe von folgen-
den vier Elementen geprägt:

• sozialpädagogische Gruppenarbeit
• schulische Integration und Förderung
• systemisch iösungsorientierte Familienarbeit
• heilpädagogische Einzelförderung.

Sozialpädaciociische Grupp_enarbejt
Das primäre Lernfeld der Kinder und Jugendlichen ist die Gruppe. Diese schafft für sie eine neue
soziale Lernsituation und bietet die Möglichkeit/ alternative Verhaltensweisen einzuüben. Der gere"
gelte und klar strukturierte Tagesablauf gibt den Kindern Sicherheit und Orientierung.Feste Be-
standteiie des Angebotes sind interessenbezogene Kleingruppenarbeit/ Beschäftigungsangebote und
das Angebot von kreativen Entfaltungsmöglichkeiten.
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In diesem Rahmen werden Verhaitesmodifikationen erreicht durch:
• Schaffung eines annehmenden wertschätzenden Miiieus die durch die Kinder-/ Jugendlichen-

gruppe geschaffene soziale Lernsituation
• der am Individuum ansetzende ganzheitlich zirkuläre Ansatz die Kontinuität der Beziehungen zwi-

sehen Mitarbeitenden und Kindern,
• Die sozial pädagogische Gruppenarbeit wird durch Angebote an die Herkunftsfamiiie für gemeinsa-

me Aktivitäten/ wie offene Kiönnachmittage, gemeinsame Feiern/ Famiiienfreizeiten usw./ erwei-
tert.

Schulische integratjon und Förderuna
Häufig geht die Initiative zur Aufnahme in die Tagesgruppe von der Schule aus, da die betreffenden
Kinder Verhaltensauffälligkeiten in Form von Aggressionen, Gewalt, Lernstörungen, Leistungs-
verweigerung usw. in diesem sozialen Kontext zeigen und als nicht mehr beherrschbar betrachtet
werden. Von daher ist eine auf den Einzelfaii abgestimmte Kooperation mit den Lehrern in Zu-
sammen-arbeit mit den Eltern und Mitarbeitenden der Tagesgruppe erforderlich.

Über eine tägliche, regelmäßige Hausaufgabenzeit bekommen die Kinder/Jugendiichen die Mög-
lichkeit geboten, eine Arbeitshaltung aufzubauen, Ausdauer zu entwickeln und die Konzentrations-
fähigkeit zu erhöhen. Es wird eine Hilfe ;zur Lernstoffbewältigung angeboten. Eine professionelle
Nachhilfe bzw. eine.schulergänzende Wissensvermittiung kann nicht erfolgen.

Im einzelfallspezifischen Erziehungsauftrag Förderung des Austausches zwischen Kind, Eltern,
Lehrerinnen und Pädagoginnen im Sinne einer ganzheitiicheh Sichtweise und erarbeiten einer
gemeinsame Probiemdefinition und ein effektives und sich ergänzendes Miteinander unter Berück-
sichtigung der Eltern.

Svstemisch-1 ö sunasorie nti e rte_Ea m i l i e narbeit
Die Tagesgruppe so!I den Verbleib des Kindes oder Jugendlichen in der Familie sicherstellen bzw.
im Anschluss einer Fremdunterbringung die Integration in die Famiiie fördern. Die Arbeit mit den
Familien ist unverzichtbarer Bestandteil. Die Familien werden in den Entwicklungsprozess mit eln-
bezogen mit dem Ziel, ihre eigenen Kompetenzen und Ressourcen wahrzunehmen und weiterzu-
entwickeln.

Die Familienarbeit gestaltet sich durch die pädagogischen Mitarbeitenden, teilweise ergänzt durch
die Pädagogische Leitung, durch: Beratung der Eltern in Erziehungsfragen,lntervention im Sinne
von konkreten Veränderungen des Erziehungsmiiieus, regelmäßige Familiengespräche, evtl. Trai-
nings- und Ubungskurse für Eltern und weitere Bezugspersonen,regelmäßige Information und
Kommunikation in Gesprächen, Besuchen, Feiern und Freizeitprojekten,Einbeziehung in alle für
die Familie relevanten Absprachen, wie Aufnahme- und Erziehungsplanungsgespräche, Kontakte
zur Schule, therapeutische Maßnahmen, usw..

Die systemische Sichtweise ist der theoretische Hintergrund unserer Familienarbeit, d.h. wir gehen
davon aus, dass alle Mitglieder eines Systems in einem zirkulären Prozess der Wechselwirkung
stehen und sich Verhaltensweisen der einzelnen Mitglieder gegenseitig beeinflussen.

Heiipädagog ische Einze Iförderu n g
Ausgehend von dem erstellten Erziehungsplan werden bei Bedarf spezielle, über den Gruppen-
rahmen hinausgehende therapeutische Hilfen mit einbezogen. Diese Hilfen können durch Mitarbei-
tende der Einrichtung, aber auch durch externe niedergelassene Therapeuten geleistet werden.
Durch die Mitarbeitenden der Tagesgruppen werden folgende heilpädagogische Angebote (analog
der pädagogischen Bedarfe / Hilfeplanung) durchgeführt: psychomotorisches Bewegungstraining,
heilpädagogisches Werken, kreatives Gestalten, Rolien- und Puppenspiel
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Alle therapeutischen Handiungsformen werden im Sinne der GanzheEtlichkeit eng mit den pädago-
gischen verbunden. Neben abgestimmten Konzeptionen wird eine wechselseitige Transparenz
angestrebt; ein gemeinsames Refiektieren und Handeln wird so gewährleistet.
Im Sinne unseres iebensweltorientierten Arbeitsansatzes nimmt das Angebot Tagesgruppe auch
Einfiuss auf die Gesamtgestaltung des sozialen Lebens im Stadtteil.

Die Vernetzung im Gemeinwesen bezieht sich auf den schulischen Kontext, Arbeit mit der Familie,
Begleitung und Unterstützung in Freizeitbereich und den persönlichen Kontakten.

Svstemisch orientierte Jugend- und Erziehungsarbeit:
Die Kinder / Jugendlichen werden als Menschen begriffen, die in unterschiedlichen Systemen und
Subsystemen verankert sind wie: Familie, Freundeskreis, Schule, Vereine, Einrichtungen der offe-
nen Jugendarbeit (Jugendtreff Pfarrgemeinden, Parteien und vergleichbare Zusammenhänge, ge-
gebenenfalls aber auch Einrichtungen der Jugend- und Straffäliigenhilfe, Suchthilfeorganisationen
und ähnliche)

Lösunas" und zielorientierte Erziehjjncisarbelt:
Ausgehend von Problemiagen werden Lösungen (individuelle, gemeinwesenreievante und institu"
tionelle) mittels des iösungsorientierten Ansatzes (nach S. c Shayzer/ l. Kim Berg) geschaffen.
Ziele der Erziehungsarbeit werden individuell, gemeinwesenorientiert aber auch im Hinblick auf die
Erfordernisse und Anforderungen der relevanten Institutionen entwickelt.

Partizipation und Mitbestimmuna:
Kinder und Jugendliche werden über ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt. Sie werden beteiigt an
Entscheidungen, die die eigene Person betreffen : vor der Aufnahme, Aufnahmeprozess Verlauf
der Hilfe Entlassung
Die Kinder und Jugendlichen werden beteilgt an Entscheidungen, die die Gruppe betreffen : Ta-
gespianungsrunde Tagesreflexionrunde, Kinde rkonfe re nz, Gruppenhandbuch

2.4 Umfang der Leistung und Personelle Ausstattung
Die Betreuung erfolgt mit einem Schlüssel von 1 zu 3,55. Der Betreuungsschiüssel enthält alle
direkten und indirekten Leistungszeiten sowie die Ausfallzeiten.Für die Betreuung sind 2,26 Stellen
Sozlalpädagoginnen und Erzieherinnen vereinbart, sowie 0,25 Stelle für Hauswirtschaft/Reinigung,
gruppenübergreifend 0,13 Stelle Psychologin; anteilig sind Mittel für Geschäftsführung, Verwal-
tung, fachliche Leitung und Koordination und sowie Aus-und Forbildung, Supervision enthalten.

Der Träger hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die nicht wegen
einer in § 2a Satz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden ist. Zu diesem
Zweck hat er sich bei der Einstellung aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen
(spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 1 des Bundeszentralregistergeset-
zes vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen Verdachts eine
solche Straftat begangen zu haben. Ermittlungen zu Straf Verfolgung eingeleitet worden sind.

Die Betreuung erfogt montags bis freitags im Zeitraum von 12 bis 17.30h. Die Betreuungszeit um-
fasst 5,5 Stunden täglich inklusiv Vor- und Nachbereitung .Sie ist ist nicht identisch mit den Ar-
beitszeiten der EVIitarbeiterinnen. Über den direkten Betreuungsrahmen hinaus werden Leistungen
in bezug auf die Familien erbracht, sowie eine umfassende Zusammenarbeit mit Schulen, dem
Jugendamt und alien relevanten Personen.

In den Ferien findet einmal jährlich eine einwöchige Ferienmaßnahme statt. Darüber hinaus wer-
den bedarfsorientiertWochenendfreizeiten oder Familientage durchgeführt.
Im Entgelt sind Gruppen-und Fenenfahrten eingerechnet.
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!m Kalenderjahr sind 20 Tage Schließungstage für die Ferien vorgesehen. Abweichend von der
Regelung im Lejstungsangebotstyp ist das Entgelt kalendertäglich berechnet.

2.5 Räumliche Ausstattung

Die Tagesgruppe in Bremen-Obervieland, Robert-Koch-Str.12, bietet auf 162 qm Wohn- und Nutz-
fläche und ca. 600 qm Außenfläche Platz für die Betreuung von 8 Kindern undJugendlichen bei-
deriei Geschiecht Raumangebot:1 großer Gruppenraum,1 Funktions- bzw. Mehrzweckraum (wer-
ken, basteln, Beschäftigung, Computer),2 Räume für Kleingruppe (Schulaufgaben) und ggf. Ein-
ze!arbeit,1 Küche, 1 Büro,Besprechungsraum für Mitarbeitende. Elternarbeit, Einzelgespräche
usw., SWC-Anlagen (männlich, weiblich, Mitarbeitende).

Die Ausstattung der Gruppenräume und der Nutz- sowie Gemejnschaftsflächen erfolgt mit alters-
gerechtem Inventar. Ausstattung der Büros mit üblichem Geschäftsinventar.

2.6 Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Das Angebot Tagesgruppe in Bremen-Oberviel a nd ist grundsätzlich in das allgemeine System der Qualitätsent-
wicklung derWichernstiftJugendhlfe gGmbH eingebunden.

Im Rahmen eines Berichtswesens werden der Förderbedarf und die Entwicklung jedes betreuten Kindes doku-
mentiert. Es erfolgt eine laufende Fortschreibung in Hinblick auf unsere Förderplanung und im Kontext der Hil-
feplangespräche unter BeteiSigung der Erzieh u ngsberechtigten/ dem Jugendamt/ der Schule und den Kindern
und Jugendlichen.
Betreuungsplanung/Kontinuierliche Faiibesprechungen und Reflexion und Benennung von konkreten Zielen:
In die Betreuungsplanung aufgenommen werden aus den Hilfeplänen abgeleitete Erziehungszide. Diese und
konkrete Enüwickiungsziele werden direkt mit den betreuten jungen Menschen erarbeitet, Die Ziele werden auf
der Grundlage von ressourcen- und lösungsorientierten Arbeitsansätzen festgelegt.

Die Mitarbeitenden sind eingebunden in die Beratung sprozesse im Einzelfall und den Teamentwicklungsprozes-
sen. Nach einem festgelegten Modus werden im konkreten Einzelfall fachliche Sichtweisen ausgetauscht und
konkrete Verhaitenssfcrategien festgelegt. Für Betreuungsplanungen und Faiibesprechungen gibt es ein standar-
disiertes Berichtswesen.

Die Qualtifcätssicherung erfolgt durch regelmäßige Teilnahme der Mitarbeiter an Weiterbildungen/ Fortbildun-
gen/

Strukturaualität:
Fortschreibung des Leitbildes und der Konzeption/ Quaiifikation des Personals/ Zuständigkeitsregelungen (Ste!-
lenbeschreibungen)^Einsafczplanung/Auslastung/ Aus-, Fort- und Weiterbiidung/Fachberatung, pädagogisches
Controlling, Super/ision/Fachliche Vernetzung

Prozessqualität:
Prozessqualität beschreibt die SichersteUung grundlegender Elemente des Hilfeprozesses inklusive
der Darlegung der dazu genutzten Instrumente, Verfahren und Methoden für:
Erstgespräche mit Nachfragern, Umsetzung des Hiifeplans,Entwicklung eines Förder-
plans,Zusammenarbeit mit Eltern, Förderung der Eigenverantwortung, Altersentsprechende Nutzer-
bewertung (Beteiligung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der jungen Menschen bezogen
auf den Prozess),Aufarbeitung persönlicher Defizite der jungen Menschen,Soziale, schulische und
berufliche Leistungen

Erciebnisquatität:
Die Darstellung der Ergebnisqualität enthält eine Bewertung zum Grad der Zielerreichung in Bezug
auf die Schwierigkeiten und Probieme die am Beginn einer Hilfe standen.
In jedem Fall in den Feldern
• Stand der sozialen Integration (in der Lebenswelt)
• Stand der Integration im FamilJensystem
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• Skalierung der Veränderungen in den, mit den Klientinnen erarbeiteten Entwicklungszielen

Die Einschätzung der Veränderungen erfolgt durch Selbst- und Fremdbewertung; durch:Träger (Mit-
arbeiterin und Pädagogische Leitung),Betroffene (Kinder bzw. Jugendliche),E!tern,AfSD (faiiführen-
de/r Sozjaiarbeiter/in),ggf. Lehrer und weitere relevanten Personen

Weiteres ergibt sich aus dem beigefügten Leistungsangebotstyp (Anlage 1).

3. Leistungsentgelt

3.1 Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage eines kalendertäglichen Entgeltes. Das Entgelt be"
trägt für den Verein barungszeitrau m

74,05 € pro Person / täglich

(Freihaltegeld: € 66,65 pro Person / tgl.)

Davon entfallen € 68,29 auf das Regelleistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal-
und Sachkosten der Betreuung und Versorgung und

€ 5,76 auf die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens zur Fi-
nanzierung der daraus folgenden Kapitaikosten (Abschreibung, Dariehenszinsen, Miete, Pacht und
Leasing) .

Die individuellen Schließungszeiten wurden bei den Entgeltberechnungen berücksichtigt. Daher
wird das Entgelt auch während der Schließungszeiten gezahlt.

3.2 Die Berechnungsgrundlagen der genannten Pauschalen sind dem beigefügten Kalulationbiatt
zu entnehmen.das Bestandteil dieser Vereinbarung ist.

3.3 Die o.g, Pauschalen können nur abgerechnet werden, wenn eine Kostenübernahmeerklärung
seitens des zuständigen Trägers der öffentlichen Jugendhitfe im Einzelfall vorliegt.

4. Geitungsdauer

Diese Vereinbarung gilt ab dem 1.9.2017 und wird mit einer Mindestlaufzeit von 12 Monaten auf
unbestimmte Zeit geschlossen.

Zur vollständigen oder teilweisen Änderung oder Aufhebung der Vereinbarung bedarf es einer
schriftlichen Kündigung unter Einhaltung der in Absatz 1 bestimmten Mindestiaufzeit und einer
Küngigungsfristvon mindestens 6 Wochen.

5. Prüfungsvereinbarung

Die Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der Leistungsangebote sowie Best-
immungen geeigneter Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung leiten sich aus dem im Betriebser-
laubnisverfahren nach §§ 45 ff SGB VIII getroffenen Regelungen ab. Sollten sich Anhaltspunkte
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ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung be-
gründen, stellt der Träger der Einrichtung dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Anforderung wei-
tergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendige und geeignete Prüfungsunterlagen zur
Verfügung und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen ist es, etwaige
Mänge! für die Zukunft einvernehmiich abzustellen.

Die Rahmenvereinbarung zur Qualitätsentwickiung nach § 78 b SGB VIII in Verbindung mit § 8
Landesrahmenvertrag SGB VIII findet Anwendung.

Unabhängig von der Laufzeit dieser Vereinbarung werden alle 2 Jahre in einem Qualitätsentwick-
lungsbericht die Maßnahmen des Einrichtungsträgers zur Quaiitätssicherung und- entwicklung
dokumentiert und beim zuständigen örtlichen Träger der öffentiichen Jugendhilfe eingereicht. Zu-
künftige Ergebnisse der Vertragskommission zur Quaiitätsentwicklung, insbesondere auch im Hin-
blick auf die Darstellung des Berichtswesen in Form eines standardisierten Rasters, sind bindend
und zu berücksichtigen.

6. Sonstiges

Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre
Wirksamkeit nicht. Eine unwirksame regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu
ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. Im übrigen gelten die
Vorschriften der §§ 53 ff des Zehnten buch Soziatgesetzbuch (SGB X) über den öffentiich-
rechtlichen Vertrag.

Bremen, 17.10.2017

Die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen Einrichtungsträger

Integration und Sport

(rechtsverbindliche Unterschrift/Sfempe!)
u -•

Anlagen:

Anlage 1: Leistungsangebotstyp Nr 10 heilpädagogische Tagesgruppe
Anlage 2: KaikuSationblatt
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1. Art des Angebots Heiipädagogische Tagesgruppe als tagesstrukturierendes Angebot.
mit bis zu 12 Plätzen pro Gruppe für Kinder und Jugendliche.

2. Rechtsgrundiage §32SGBVili

3. Personenkreis • Kinder / Jugendliche in der Rege! zwischen 6 und 16 Jahren die
aufgrund ihrer Familien- und Lebenssituation Unterstützung bei
der bei der Integration in die Schule und dem soziaiem Umfeld
benötigen.

• die wegen ihrer Beziehungs- und Verhaltensmuster einer profes-
sionellen Betreuung bedürfen,

• die einen strukturierten Tagesverlauf benötigen.

Minderjährige, die heilpädagogische Unterstützung benötigen

Kinder/ Jugendliche, deren Eltern / Sorgeberechtigten zur
Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe bereit sind.

4. Allgemeine Zielsetzung Vermeidung außerfamiiiärer Unterbringung,
Aufbau und Sicherung des familiären Bezugssystems,
Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Familie durch
Stärkung des Selbsthilfepotentials des Kindes / Jugendlichen
und seiner Familie,
Verbesserung der psychosoziaien Kompetenz des Kindes / Ju-
gendlichen,
Unterstützung bei der schulischen Entwicklung des Kindes /

jugendlichen,
5. Inhalte der Leistung Der Einrichtungsträger stellt sicher, dass die Einrichtung unter fachli"

chen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten geleitet und koordiniert
wird, Hierunterfäilt auch die Qualitätsentwicklung- und Sicherung auf
der Grundlage des KEnderschutzflesetzes.

5.1 Unterkunft und
Raumkonzept

Zurverfügungsteliung, Ausstattung und Bewirtschaftung (Reinig

Pflege) von Nutz" und Gemeinschaftsflächen, Gemeinsc|

räumen, Differenzierungsräumen, Funktionsräumen sowie

Instandhaltung.

5.2 Verpflegung Die Verpflegung ergibt sich aus den Öffnungszeiten.
5.3 Erziehung / Sozial"

pädagogische
Betreuung

Umfassende Betreuung durch sozialpädagogische Fachkräfte
• Strukturierung des Tages- und Wochenablaufes im Lebensfeld

des Kindes,
Einzel-und Kleingruppenarbeit,
Heilpädagogisch-therapeutische Angebote.
Förderung im Schuibereich.
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht.
Sichersteilung der Kinderechte
Sichersteliung von Beschwerdemöglichkeiten
Beteiligung der jungen Menschen in allen sie betreffenden
Entscheidungen.

Arbeit mit der Herkunftsfamilie:
• Beratung der Eltern in Erziehungsf ragen,
• Eltern- / FamilEenarbeit, unter Nutzung allgemein anerkannter

Methoden, deren Einzelheiten in derTrägereigenen-
Leistungsbeschreibung zu beschreiben sind

• Einbeziehen der Eltern in Teile des Gruppenalltags
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